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Innovation 
Gespräch mit Win-

naretta Zina Singer, 

neue Head of Inno-

vation Pole an der 

EHL, über ihre 

Vision eines Inno-

vationsdorfes.

 Seite 7 und 13

Meldep3 icht
Ab dem 1. Juli 

gilt die Stellen-

meldepG icht. Was 

 Arbeitgeber im 

 Gastgewerbe dabei 

beachten müssen.

Seite 21

Bilanz
Exklusivinterview 

mit Beat R. Sigg, 

VR-Delegierter der 

Victoria-Jungfrau 

Collection, über die 

Höhepunkte seiner 

Karriere und die 

Gründe für den 

Rücktritt. 
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hotelrevue
Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus|Avec cahier français

Social Media

Mit Instagram 
mehr als nur 
Fotos teilen

Kurzfristig annullierte Plätze verti-
cken, Special Events bewerben, 
neue Menüs ankünden: Immer 
mehr Gastronomen und Köche 
nutzen den Foto- und Video-
Dienst Instagram gezielt, um ihren 
Betrieb zu vermarkten – mit Erfolg. 
«Instagram ist bestes Storytelling », 
sagt Experte Dominik Inal.  fee
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Fachkräftemangel

50plus: Ungenütztes Potenzial
Hoteliers sehen in älteren Mit-
arbeitenden eine Chance, dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. 
Eingestellt werden diese jedoch 
noch wenig: Mit einem Anteil 
von 13 Prozent aller Erwerbstäti-
gen gehört das Gastgewerbe zu 
den Branchen, in denen Ältere 
am wenigsten vertreten sind. 
Unbegründet, wie jene & nden, 
die über 50-Jährige gerne be-
schäftigen. Sie sind nicht häu& -
ger krank, die im Gastgewerbe 

wichtige gute körperliche Kons-
titution ist auch bei Jungen ein 
' ema und bei der beru( ichen 
Vorsorge kosten sie dank L-GAV 
auch nicht mehr. 

Damit das Potenzial genutzt 
wird, braucht es ein Umdenken 
bei der Karriereplanung – so-
wohl bei Arbeitgebern als auch 
bei Arbeitnehmern. Zum Bei-
spiel sollte man sich von der 
Vorstellung trennen, dass man 
am Ende der Karriere immer am 

meisten verdient, so Marina 
 Ricklin, HR Consultant bei der 
SV Group. Ein Karriereknick im 
Alter kann sogar gewünscht sein 
– im Sinne der Work-Life-Balan-
ce. Dafür müsse man aber als 
Arbeitgeber die Möglichkeit 
bieten, stufenweise das Arbeits-
pensum reduzieren zu können, 
unterstreicht Yvonne Seitz, 
Head Diversity & Employer At-
tractiveness bei AXA.  gsg
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Editorial

Entschleunigung 

in der Pendler-

Hochburg

Inspiration Spektakulär, was sich 
derzeit in der Halle des Zürcher 
Hauptbahnhofs tut. Immer 
ausladender wächst dort der 
«GaiaMotherTree» in die Höhe, 
eine monumentale und gleich-
wohl luftige gehäkelte Installation 
des weltberühmten brasiliani-
schen Künstlers Ernesto Neto. 
Das 2,7 Millionen teure Public-
Art-Projekt der «Fondation 
Beyeler» wird während eines 
Monats bestehen.

Was diese Kunst im ö* entli-
chen Raum aus touristischer Sicht 
interessant macht, ist nicht nur 
deren Anziehungskraft. Sie ist 
gleichzeitig ein Gegenentwurf zur 
Hektik des Alltags, die Einladung 
zu einer sinnlichen Erfahrung für 
all jene, die mit dem Handy vor 
Augen durchs Leben surfen. Wie 
es Ernesto Neto scha* t, inmitten 
der Pendlerhochburg Haupt-
bahnhof einen Ort der Intimität 
und Meditation zu scha* en, ist 
grossartig. Und beispielhaft. 
Denn das Bedürfnis des von 
Informations- und Reizüber( u-
tung gejagten Homo Digitalis 
nach einer sinnlichen Erfahrung, 
nach Entschleunigung und Oasen 
der Ruhe wächst rasant. «O+  ine» 
oder «Slow Tourism» sind Trends, 
die nicht so bald verpu* en – im 
Gegenteil. Das bietet Chancen für 
Hoteliers und DMOs. In den 
Ferienregionen tut sich diesbe-
züglich schon einiges. Ich meine, 
Touristen werden auch in den 
Zentren vermehrt nach derlei 
Nischen suchen. Wenn ich sehe, 
was der «GaiaMotherTree» bei 
Reisenden im HB Zürich auslöst, 
bin ich mir dessen sogar sicher.
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Kennen Sie unseren 
täglichen News-
Service? Ihre 
Anmeldung unter 

htr.news

Airbnb zwischen Wachstum, Regulierung und Verboten

Ein Gigant im Visier
Der Ruf nach Regeln 

für Airbnb wird 
lauter. Ein Überblick 
über die Situation in 

der Schweiz.

Airbnb hat auch im letzten Jahr in 
der Schweiz kräftig zugelegt: Laut 
neusten Zahlen vom Walliser Tou-
rismus Observatorium wurden 
Anfang 2018 auf der Home-Sha-
ring-Plattform mehr als 32 000 
Objekte mit insgesamt gut 92 000 
Betten gelistet. Das sind über 8000 
Objekte und fast 30 000 Betten 
mehr als ein Jahr zuvor. Das un-
gebremste Wachstum des Gigan-
ten ruft mittlerweile weltweit Kri-

tiker auf den Plan, befeuert doch 
die private – und zunehmend 
kommerzielle – Kurzzeitvermie-
tung von Unterkünften die Woh-
nungsknappheit und treibt die 
Mietpreise in die Höhe. 

Auch der Hotellerie ist die 
Konkurrenz aus der Sharing-Eco-
nomy ein Dorn im Auge. Sie 
fürchtet unfairen Wettbewerb 
aufgrund ungleicher Vorschriften 
in den verschiedenen Branchen. 

Benachteiligt sind Hotels etwa 
bei der Kurtaxe. Während sie die 
Abgabe jedem Gast gesetzestreu 
in Rechnung stellen, vergessen 
private Gastgeber diese P( icht 
gerne. Immer mehr Kantone fol-
gen deshalb den Beispielen von 
Zug und Baselland und suchen 
mit Airbnb ein Abkommen zur 
Einziehung der Kurtaxe. Die htr 
bietet den aktuellen Überblick. pt
InfograO k auf Seite 4 und 5

Hôtellerie et festival

Un palace essentiel au Montreux Jazz

Le Fairmont Montreux Palace, au centre d'un partenariat entre le groupe Accor et le Jazz. Le festival débute demain. Page 14. 
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Bern

Die Berner Stadtregierung will die 

temporäre Vermietung von Berner 

Altstadt-Zweitwohnungen verbieten, 

um die Mietpreise nicht weiter 

anzuheizen. Parlament und Volk 

müssen allerdings noch zustimmen. 

Auf kantonaler Ebene soll noch diesen 

Sommer ein Abkommen mit Airbnb 

zur Einziehung der Taxen (eine 

Beherbergungsabgabe von 1 Franken 

pro Gast und Nacht sowie die 

kommunalen Kurtaxen in unterschied-

licher Höhe) unterzeichnet werden.

Mehr Betten, mehr Sorgen

Freiburg

Im Kanton Freiburg laufen Gespräche 

mit Airbnb zur Einziehung der 

Gästetaxe. Laut der kantonalen 

Tourismusorganisation Fribourg 

Region arbeite man aktuell noch an 

der Lösung von technischen 

Herausforderungen.

Genf

Bei der Regulierung des Angebots ist 

Genf in der Schweiz Vorreiter: Seit 

April 2018 dürfen Mieter ihre 

Wohnungen nur noch während 

maximal 60 Tagen pro Jahr über 

Plattformen wie Airbnb untervermie-

ten. HäuZ gere Untervermietungen 

sind untersagt, da es sich ab dann 

mutmasslich um kommerzielle 

Angebote handelt. Einen Automatis-

mus zur Sperrung des Angebots auf 

Airbnb, wie in Amsterdam der Fall, 

gibt es allerdings noch nicht.

Baselstadt

In der Stadt Basel soll noch vor 

Beginn der Sommerferien ein 

ähnliches Modell wie in Baselland in 

Kra\  treten: Airbnb soll die Kurtaxe 

(4 Franken pro Person und Nacht) an 

das zuständige Amt für Wirtscha\  und 

Arbeit überweisen, welches die Gelder 

an Basel Tourismus weiterleitet.

Baselland

In Baselland zieht Airbnb seit 1. April 

2018 bei allen Buchungen im Kanton 

automatisch die Gasttaxe ein 

(3.50 Franken pro Gast und Nacht) 

und leitet sie an Baselland Tourismus 

weiter. 

Airbnb wächst und wächst – auch in der 
Schweiz. Da ein Grossteil der Gastgeber 
keine Kurtaxe abliefert, suchen immer 

mehr Kantone das direkte Gespräch mit 
der mächtigen Home-Sharing Plattform. 

PATRICK TIMMANN

I
n wenigen Tagen verö% entlicht das Walliser Tourismus Observa-
torium (WTO) seinen neusten Bericht zur Home-Sharing Eco-
nomy in der Schweiz. Der htr liegen bereits jetzt die aktuellsten 
Zahlen vor: Mit 32 761 Objekten und 92 315 Betten dominiert 

Airbnb auch 2018 klar den Schweizer Home-Sharing-Markt. Zum Ver-
gleich: Bei den Konkurrenten Casamundo und Booking.com & nden 
sich mit je rund 14 000 Objekten jeweils nicht einmal halb so viele 
Objekte. Das Angebot auf Airbnb nahm damit innerhalb nur eines 
Jahres, von Januar 2017 bis Januar 2018, schweizweit um mehr als 
8000 Objekte zu. Die meisten Objekte be& nden sich im Wallis, in Zü-
rich, im Waadtland sowie in Bern und Graubünden (siehe Gra& k). 
Bei der Anzahl Betten liegt ebenfalls das Wallis (28 427) deutlich 
vorne, gefolgt von Graubünden (11 919) und Bern (10 010). 

Der Anteil der Airbnb-Betten in der Schweiz erreicht mittlerweile 
34 Prozent des Hotelangebots. Im Januar 2017 waren es erst 25 Pro-
zent. Das WTO stellt einen zunehmenden Trend zur Professionali-
sierung der Gastgeber fest: Lediglich 54,2 Prozent der Airbnb-Objek-
te werden von Gastgebern angeboten, die nur ein einziges Objekt auf 
der Plattform führen. Ein Jahr zuvor waren es noch 60 Prozent. Alle 
übrigen Anbieter führen zwei, drei oder mehr Objekte. Am oberen 
Ende der Skala & ndet sich aktuell ein namentlich nicht genannter 
Anbieter, der allein 184 Objekte auf Airbnb anbietet.

Angesichts dieser Entwicklungen wächst bei den Hoteliers die 
Sorge über zunehmende Konkurrenz aus der Sharing-Economy. Zu-
mal für Airbnb-Gastgeber nicht die gleichen Au" agen gelten wie für 
Hoteliers. Ungleich lange Spiesse herrschen etwa bei der Einziehung 
der Kurtaxe. Während Hotels die Taxen dem Gast vorschriftsgemäss 
berechnen und bei der zuständigen Stelle abliefern, tun dies viele 
private Gastgeber nicht, was den Wettbewerb verzerrt. Eine Motion 
von Nationalratspräsident Dominique de Buman, die einen automa-
tischen Einzug der Kurtaxe auf den Onlineplattformen forderte, 
wurde vom Nationalrat in der Frühjahrssession abgelehnt. Tatsäch-
lich stellt eine schweizweite zentrale Abrechnung der Kurtaxe eine 
Herausforderung dar. Die Steuerhoheit liegt bei den Kantonen, die 
Bestimmungen bei den Gästetaxen sind höchst unterschiedlich. 
Während einige Kantone eine einheitliche Taxe kennen, unterschei-
den sich die Reglemente in anderen Kantonen von Gemeinde zu 
Gemeinde. Im Wallis oder in Graubünden wäre eine kantonale Rege-
lung besonders schwierig, da die Kurtaxen zum Teil durch jährliche 
Pauschalen pro Anzahl Betten oder Quadratmeter Wohn" äche be-
rechnet werden. Ein Kurtaxeneinzug via Airbnb scheint dort wenig 
sinnvoll.

Auch das Waadtland kennt kein kantonales Kurtaxenreglement. 
Einzelne Gemeinden, zum Beispiel Lausanne und Montreux, su-
chen trotzdem das Gespräch mit Airbnb. Bei dem Grossunterneh-
men sei das Interesse an Einzellösungen mit kleinen Schweizer 
Destinationen jedoch gering, beklagt man im Kanton, was die Ver-
handlungen erschwere.

Die Infogra& k zeigt den aktuellen Stand der Übereinkünfte zwi-
schen Airbnb und einzelnen Schweizer Kantonen. Im Gegensatz 
zum Ausland sind Verbote in der Schweiz noch die Ausnahme.

Der aktuelle Airbnb-Bericht des WTO erscheint in Kürze auf
tourobs.ch

Airbnb: Wachstum und Regulierung in der Schweiz
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Das Ausland setzt 
auf Verbote

Laut Airbnb hat das Unternehmen mit mehr als 
370 Ferienorten auf der ganzen Welt Abkommen zum 

 Einzug von Gästetaxen geschlossen. Vielerorts stehen die 
Zeichen dagegen auf Repression. Einige Beispiele.

PATRICK TIMMANN

In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam dürfen 
Wohnungen nur während maximal 60 Tagen pro Jahr unter-
vermietet werden. Airbnb ist verp" ichtet, ein Angebot für 

den Rest des Jahres zu sperren, sobald dieses Maximum erreicht wurde. 
Ab 2019 will die Stadtregierung die Anzahl der zulässigen jährlichen 
Übernachtungen auf 30 halbieren. In bestimmten Vierteln der Stadt 
könnte die Vermietung an Touristen grundsätzlich verboten werden.

In Berlin wurde im Mai 2018 ein seit zwei Jahren geltendes 
Kurzmietverbot etwas gelockert. Die zeitweise Vermietung 
der eigenen Wohnung wird künftig erleichtert. Zweitwoh-

nungen können für bis zu 90 Tage pro Jahr weitervermietet werden. Die 
Kontrollmöglichkeiten durch die Behörden wurden gleichzeitig jedoch 
verschärft. Die Hansestadt Bremen will Wohnungsinhabern ebenfalls 
nur noch drei Monate im Jahr gestatten, ihre Wohnung unterzuvermie-
ten. Auch Frankfurt und Köln kennen Zweckentfremdungsverbote 
gegen die gewerbliche Vermietung von Wohnraum. Im Fall eines Ver-
stosses drohen Bussgelder. In München ist Wohnraum besonders 
knapp – dort werden Verstösse mit bis zu einer halben Million Euro ge-
büsst. Hamburg will seine Gesetzgebung ebenfalls noch verschärfen.

Ab Juli 2018 dürfen Wohnungsbesitzer in Palma de Mallor-

ca ihre vier Wände nicht mehr an Touristen vermieten. Ein 
ähnliches Verbot gilt künftig auch auf der Nachbarinsel Ibi-

za. Die Touristenmetropole Barcelona hat sämtliche Neubewilligun-
gen für Kurzzeitvermietungen ausgesetzt. Unter anderem Airbnb wurde 
mehrfach eine Strafe von bis zu 600 000 Euro wegen illegaler Woh-
nungsvermittlung aufgebrummt. In Madrid soll die Kurzzeitvermie-
tung von Wohnungen auf 90 Tage pro Jahr  begrenzt werden. Mehrfami-
lienhäuser, in denen alle Wohnung nur kurzzeitig vermietet werden, 
sollen die gleichen Au" agen wie Hotels erfüllen müssen. Im Stadtzent-
rum sollen an Touristen vermietete Wohnungen separate Zugänge ha-
ben, getrennt von den Eingängen der ständigen Bewohner. In Valencia 
gibt es Bestrebungen, Touristenapartments auf das Erdgeschoss oder 
das erste Stockwerk zu begrenzen, um den schönsten Meeresblick den 
Einwohnern vorzubehalten. 

In New York existiert ein ganzer Regelkatalog, der Airbnb-
Vermietern das Leben schwer machen soll. Seit Oktober 
2016 gilt für Home-Sharing-Websites ein Verbot für Kurz-

zeitvermietungen. Die Vermietung eines ganzen Apartments für weni-
ger als 30 Tage ist nun illegal. Wer eine entsprechende Unterkunft nur 
schon anbietet, macht sich strafbar. Auch in der Südstaatenmetropole 
New Orleans gilt im ältesten Stadtteil seit Oktober 2017 ein Kurzmiet-
verbot. Ganze Wohnungen dürfen zudem nicht länger als 90 Tage im 
Jahr an Nicht-Stadtbewohner vermietet werden. Eine der landesweit 
strengsten Regulierung kennt Boston. Anfang Juni verabschiedete der 
Stadtrat neue Vorschriften zur Entspannung des ausgetrockneten Woh-
nungsmarkts. Im Fokus des Gesetzgebers steht die nächteweise Vermie-
tung von ganzen Wohnungen über Websites wie Airbnb. Eigenheimbe-
sitzer von Zwei- bis Dreifamilienhäusern, die selber in der Immobilie 
wohnen, sollen dagegen auch weiterhin einzelne Wohneinheiten ver-
mieten dürfen. Selbst die Heimatstadt von Airbnb, San Francisco, stellt 
Vermietern hohe Hürden: Die Untervermietung von Häusern durch 
abwesende Mieter ist auf 90 Tage im Jahr beschränkt. Zweitwohnungen 
dürfen überhaupt nicht weitervermietet werden. Seit 2015 müssen sich 
alle Airbnb-Anbieter über ein umständliches Verfahren bei der Stadt 
registrieren lassen.

Ein neues Gesetz in Japan verp" ichtet sämtliche Airbnb-
Gastgeber, sich zu registrieren. Kurz bevor die Regelung 
Mitte Juni in Kraft trat, kündigte die Regierung an, dass alle 

Anbieter pünktlich zum 15. Juni eine Lizenz vorweisen müssten, um 
aktiv zu bleiben. Airbnb musste daraufhin über Nacht Tausende Bu-
chungen stornieren. Seit Ankündigung der Registrierungsp" icht ging 
die Zahl der Objekte auf Airbnb um 80 Prozent zurück. Anbieter dürfen 
Zimmer zudem nicht mehr als 180 Tage im Jahr untervermieten. Auch 
gelten für die Unterkünfte die gleichen Sicherheitsregeln wie für Hotels.

Luzern

Auch der Kanton Luzern verhandelt 

mit Airbnb über die Einziehung von 

Beherbergungsabgaben und 

Kurtaxen. Mit einer Einigung wird 

noch 2018 gerechnet. Ein Vorstoss 

der Sozialdemokraten im Luzerner 

Stadtrat, der auch bei bürgerlichen 

Politikern Anklang Z ndet, will derweil 

die Untervermietung von Wohnungen 

in der Stadt auf maximal drei Monate 

pro Jahr beschränken.

Schwyz

Gemäss neuem Reglement werden 

die Kurtaxen in Zukun\  nicht länger 

von den Gemeinden, sondern auf 

Kantonsebene erhoben. Schwyz 

Tourismus verhandelt aktuell mit 

Airbnb über die Einziehung über die 

Plattform. Nach dem Willen der 

Tourismusorganisation wird Airbnb 

kün\ ig die Kurtaxe bei Buchungen 

über die Plattform erheben und an 

Schwyz Tourismus überweisen, bevor 

die Einnahmen anschliessend an die 

einzelnen Gemeinden gehen.

Tessin

Ticino Turismo und hotelleriesuisse 

Ticino stehen in Kontakt mit 

Onlinereservierungs-Plattformen, um 

die Kurtaxenerhebung zu regulieren. 

Das Tessin will sich jedoch nicht wie 

andere Kantone auf das Inkasso von 

Kurtaxen beschränken. Laut der 

Tourismusorganisation gehe es auch 

darum, unfairen Wettbewerb mit 

Hotels zu verhindern. Ein entspre-

chender Vorschlag werde derzeit 

ausgearbeitet und soll dem Kanton 

zur Abstimmung vorgelegt werden.

Zug

Bereits seit dem 1. Juli 2017 wird die 

Beherbergungsabgabe in Zug 

(unterschiedlich von Gemeinde zu 

Gemeinde) auf Airbnb automatisch 

über die Plattform eingezogen und an 

Zug Tourismus weitergegeben. Der 

Kanton ist der erste, der mit Airbnb 

eine Lösung gefunden hat.

Zürich

Ab dem 1. August 2018 wird Airbnb 

die City Tax (2.50 Franken pro Gast 

und Nacht) für alle Buchungen im 

Kanton Zürich automatisch einziehen 

und an Zürich Tourismus weiterleiten. 

Airbnb geht zudem eine Partnerscha\  

mit der Tourismusorganisation ein und 

wird Mitglied.

Zunahme Airbnb-Objekte 2017 bis 2018

Anzahl Airbnb-Objekte 2017

KANTON (Anzahl Objekte insgesamt 2018)

nb: Wachstum und Regulierung in der Schweiz

Quelle: WTO Gra4 k: htr 


